
Die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Gesamtschule Oppum e.V. hat am 
31.03.2017 folgende Beitragsordnung beschlossen:  

 

Beitragsordnung des Fördervereins der Gesamtschule Oppum e.V.: 

 

1. Alle Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag wird pro Schuljahr 
einmalig erhoben.  

2. Die Beiträge werden jeweils zum 20. November oder dem nächsten darauffolgenden Werktag 
des Jahres eingezogen. Das Mitglied erteilt dem Verein hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat.  

3. Der jährliche Beitrag beträgt derzeit 12,00 Euro.  

4. Es steht dem Mitglied frei, den Verein durch einen höheren jährlichen Betrag, der im 
Mitgliedsantrag oder einem geänderten SEPA-Lastschriftmandat bestimmt wird, zu 
unterstützen.  

5. Wird die Mitgliedschaft nach dem 20. November eines laufenden Schuljahres begründet, wird 
der Vereinsbeitrag sofort fällig und aufgrund des erteilten SEPA-Lastschriftmandats 
eingezogen.  

6. Diese Beitragsordnung kann bei Notwendigkeit vom Vorstand per Beschluss geändert werden. 
Der Vorstand hat Änderungsbeschlüsse bezüglich dieser Satzung in der nächsten 
Mitgliederversammlung vorzulegen.  


